
Bundesnetzagentur 

- Beschlusskammer 4 -
Az.: BK4-19-059 

Beschluss 

In dem Verwa ltungsverfahren nach§ 23 ARegV aufgrund des Antrags auf Genehmigung der 
Investitionsmaßnahme 

der Fluxys TENP GmbH, Elisabethstraße 11 , 40217 Düsseldorf vertreten durch die Ge-
schäftsführung , 

Antragsteilerin, 

hat die Beschlusskammer 4 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, 
Post und Eisenbahnen, Tu lpenfeld 4, 53113 Bonn. 

durch ihren Vorsitzenden Alexander Lüdtke-Handjery, 

ihren Beisitzer Roman Smidrkal 

und ihren Beisitzer Jacob Ficus 

am 30.06.2021 

besch lossen: 

1. Die Investitionsmaßnahme für das Projekt 

,.Versorgungssicherheitsvariante plus" 

wird genehmigt. 

2. Die Genehmigung und die Anpassung der Erlösobergrenze sind befristet bis 

31.12.2022. 
3. Im Übrigen wird der Antrag abgelehnt. 

4. Der Antragstellerin wird auferlegt, den sich aus den Gründen ergebenden Mittei-
lungspflichten nachzukommen. 

5. Die Genehmigung steht unter dem Vorbehalt des Widerrufs. 

6. Eine Kostenentscheidung bleibt vorbehalten. 
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Gründe: 

1. 

Die Antragstellerin begehrt die Genehmigung einer Investitionsmaßnahme für das Projekt 
,,Versorgungssicherheitsvariante plus" gemäß § 23 Abs. 1 S. 1 und S. 2 ARegV. 

Die Antragstellerin ist Betreiberin eines Fernleitungsnetzes mit Sitz in Nordrhein-Westfalen. 

Sie trägt vor, dass das techn ische Ziel der Investition die Erhöhung der verfügbaren Exit-
Kapazität in Wallbach von insgesamt 16,2 GWh/h vorsehe. Somit werde die Überspeiseka-
pazität in Richtung Baden-Württemberg, zum Netz der terranets bw GmbH, erhöht. 

Zur Begründung der Notwendigkeit führt die Antragstellerin aus, dass im Rahmen von um-
fangreichen Untersuchungen an der TENP 1, einer der beiden Erdgastransportleitungen des 
Doppelstrangsystems von Bocholtz an der deutschniederländischen Grenze nach Wallbaclh 
an der deutsch-schweizerischen Grenze, Korrosionsschäden festgestellt worden wären. Zum 
Schutz vor Korrosion sei im Bereich der Schweißnähte im Leitungsverlauf von der Eifel bis 
Wallbach eine in Deutschland wenig gebräuchliche Umhüllung verwendet worden. Die Um-
hüllung an den bisher freigelegten Schweißnähten sei nach heutigen Erkenntnissen unzu-
reichend aufgebracht worden, sodass sich diese im laufe der Jahrzehnte partiell von der 
Rohrleitung gelöst habe. 

Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse und nach Anhörung des techn ischen Sachverständ i-
gen sei daher am 27. September 2017 eine befristete Außerbetriebssetzung der Erdgaslei-· 
tung im betroffenen Leitungsabschnitt bis zum 31. März 2019 erfolgt. Am 6. März 20 19 sei 
die Entscheidung zur Nicht-Wiederinbetriebnahme der fraglichen TENP-Abschnitte erfolgt. 

Vor diesem Hintergrund seien die Netzbetreiber im Rahmen der Bestätigung des Szenarior-
ahmens zum Netzentwicklungsplan Gas 2018-2028 (NEP Gas 2018-2028) von der Bundes-
netzagentur dazu verpflichtet worden, eine separate Versorgungssicherheitsvariante zu mo-
dellieren. Diese Variante sollte die aktuelle Transportsituation auf der TENP über den 1. April 
2019 hinaus fortschreiben (..Versorgungssicherheitsvariante TENP"). Der Schwerpunkt der 
„Versorgungssicherheitsvariante TENP" sollte hierbei auf der Ermittlung der erforderlichen 
Maßnahmen zur Sicherung der Versorgung von Baden-Württemberg und der Darstellung der 
erforderlichen Leistungen in Richtung Schweiz und Italien über den Grenzübergangspunkt 
Wallbach liegen. 

Die Modellierung der „Versorgungssicherheitsvariante TENP", bei der mit einem deutlichen 
Anstieg der nachgefragten Anschlussleistung nachgelagerter Netzbetreiber gerechnet wur-· 
de, resultierte zunächst in den folgenden Ausbaumaßnahmen, die in den NEP Gas 2018-
2028 aufgenommen wurden: 

• NEP-ID 552-01: Leitung Mittelbrunn - Schwanheim 
• NEP-ID 554-01: Leitung Hügelheim - Tannenkirch 
• NEP-ID 555-01: Querverbindungen TENP I zu TENP II 

Mit Schreiben vom 18. Januar 2019 seien u.a. die Open Grid Europe GmbH und die Antrao-
stellerin von Regulierungsbehörden bzw. Ministerien in Italien, der Schweiz und Deutschland 
aufgefordert worden. in Kooperation mit schweizerischen und italienischen Netzbetreibern :zu 
überprüfen, ob eine Erhöhung der Exil-Leistung in Wallbach über die in der „Versorgungssi-
cherheitsvariante TENP" festgelegten 13,3 GWh/h geboten sei. Dabei seien die Netzbetrei•-
ber aufgefordert worden, insbesondere Überlegungen zur Versorgungssicherheit in der 
Schweiz und Italien zu berücksichtigen. Der erfolgte Austausch von den Behörden bzw. Mi·· 
nisterien führte zu dem Ergebnis, dass am Grenzübergangspunkt Wallbach Exit-Kapazitäte!n 
in Höhe von insgesamt 16,2 GWh/h zu Verfügung stehen müssen . 
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Die Fernleitungsnetzbetreiber haben daraufhin diese Variante in den Szenariorahmen des 
Netzentwicklungsplans Gas 2020-2030 (NEP Gas 2020-2030) eingebracht. Die Bundesnetz-
agentur habe die Netzbetreiber am 5. Dezember 2019 mit der Bestätigung des Szenarior-
ahmen dazu verpflichtet. ab 2026 eine technisch verfügbare Kapazitä t in Höhe von insge-
samt 16,2 GWh/h am Exil-Punkt Wallbach in der Modellierung zugrunde zu legen und den 
daraus resultierenden Netzausbau zu ermitteln. Daraufhin seien von den Netzbetreibern die 
drei Einzelmaßnahmen 

• NEP-ID 602-01 : Leitung Schwanheim-Elchesheim 
• NEP-ID 603-01 : Leitung Schwarzach-Eckartsweier 
• NEP-ID 604-01 : Leitung Tannenkirch-Hüsingen 

in den NEP Gas 2020-2030 eingebracht worden. Die drei genannten Maßnahmen seien alle-
samt technisch notwendig, um die Bereitste llung von 16,2 GWh/ih technisch verfügbarere 
Exit-Kapazität in Wallbach zu ermöglichen. 

Aufgrund der mit Schreiben vom 10. Dezember 2020 erklärten tEiilweisen Wiederinbetrieb-
nahme eines Teilabschnitts der Leitung TENP I sei die Einzelmaßnahme NEP-10 602-01 
(Schwanheim-Elchesheim) nun nicht mehr wie im ursprünglichen Antrag und der Konkretisie-
rung genannten Umfang erforderlich. Für die Maßnahme NEP-ID 602-01 sei nun ein um rund 
18 Kilometer reduzierter Netzausbau möglich. Die weiteren Einz1elmaßnahmen NEP-10 603-
01 und 604-01 seien hingegen weiterhin in dem im Antrag genannten Umfang notwendig. 

Durch diese Änderung bestehe die vorliegende Investitionsmaßnahme nunmehr aus den 
folgenden Leitungsabschnitten: 

• NEP-ID 602-02: Leitung Schwanheim-Au am Rhein 
• NEP-I0 603-01 : Leitung Schwarzach-Eckartsweier 
• NEP-ID 604-01 : Leitung Tannenkirch-Hüsingen 

Das beantragte Projekt stehe im Zusammenhang mit der lnvestiltionsmaßnahme "Versor-
gungssicherheitsvariante TENP", d ie in der Beschlusskammer uInter dem Aktenzeichen BK4-
18-044 geführt wird. 

Die erstmalige Aktivierung ist für das Jahr 2020 geplant. Die vollständige Inbetriebnahme soll 
im Jahr 2025 stattfinden. 

Die Antragstellerin hat ca. 168,5 Mio. Euro als geplante Anschaffungs- und Herstellungskos-
ten für die Investitionsmaßnahme angegeben. Sie hat keine kosl,enmindernden Erlöse für die 
Investitionsmaßnahme angegeben. 

Aufgrund einer geteilten Kostentragung mit der Open Grid Europe GmbH entfa llen unter Be-
rücksichtigung der angegebenen Schlüsselung ca. 108.261.250,- Euro der geplanten An-
schaffungs- und Herstellungskosten für die Investitionsmaßnahme auf die Antragstellerin. 

Die Antragstellerin hat am 29.03.2019 die Genehmigung der lnv,estitionsmaßnahme für das 
Projekt „Versorgungssicherheitsvariante plus" beantragt und in dler Folge weitere Informatio-
nen zu dem Projekt nachgereicht. 

Mit Schreiben vom 27.05.2021 wurde die Antragstellerin angehö-rl. Sie hat mit Schreiben 
vom 16.06.2021 Stellung genommen. 

Die Bundesnetzagentur hat die Regulierungsbehörde des Lande:s Nordrhein-Westfalen ge-
mäß§ 55 Abs. 1 S. 2 EnWG unter dem 24.07.2019 über die Einlleitung des Verfahrens in-
formiert. 
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Unter dem 22.06.2021 wurde der Beschlussentwurf gemäß§ 58 Abs. 1 S. 2 EnWG dem 
Bundeskartellamt und der Regulierungsbehörde des Landes Nordrhein-Westfalen zur Stel-
lungnahme übersandt. Das Bundeskartellamt und die Landesregulierungsbehörde haben 
von diesem Recht keinen Gebrauch gemacht. 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Verfahrensakte verwiesen. 
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II. 

A. Formelle Rechtmäßigkeit 

1. Zuständigkeit 

Die Bundesnetzagentur isl gemäß § 54 Abs. 1 EnWG die zuständige RegulierungsbehördB. 
Die Zuständigkeit der Beschlusskammer ergibt sich aus § 59 Abs. 1 S. 1 EnWG. 

II. Antrag 

Der Antrag auf Genehmigung einer Investitionsmaßnahme wurde fristgerecht am 29.03.2019 
bei der Bundesnetzagentur gestellt. Anträge auf Genehmigung von Investitionsmaßnahme n 
sind gemäß § 23 Abs. 3 S. 1 ARegV spätestens neun Monate vor Beginn des Kalenderjah·· 
res, in dem die Investition erstmals ganz oder teilweise kostenwirksam werden soll, bei der 
Bundesnetzagentur zu stellen. Kostenwirksam wird die Investitionsmaßnahme mit der erst·· 
maligen Aktivierung. Die Aktivierung kann entweder als Anlage in Bau oder als Zugang zurn 
Sachanlagevermögen erfolgen. Für die dem vorliegenden Antrag zugrundeliegende lnvestiiti-
onsmaßnahme ist auf die erstmalige Aktivierung im Jahr 2020 abzustellen. 

III. Anhörung 

Der Antragstellerin wurde gemäß§ 67 Abs. 1 EnWG die Gelegenheit zur Ste llungnahme 
gegeben. 

IV. Betei ligung von Bundeskartellamt und Landesregulierungsbehörden 

Die Regulierungsbehörde des Landes Nordrhein-Westfalen wurde gemäß§ 55 Abs. 1 S. 2 
EnWG von der Einleitung des Verfahrens benachrichtigt. 

Dem Bundeskartel lamt sowie der zuständigen Regulierungsbehörde des Landes Nordrhein-
Westfalen wurde gemäß§ 58 Abs. 1 S. 2 EnWG Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben„ 

B. Genehmigungsfähigkeit 

Für das Projekt „Versorgungssicherheitsvariante plus" ist eine Investitionsmaßnahme gemi~ß 
§ 23 ARegV zu genehmigen. 

1. Erweiterungs- und Umstrukturierungsinvestition 

Die Genehmigung einer Investitionsmaßnahme kann nach § 23 Abs. 1 S. 1 ARegV für Erwei-
terungs- und Umstrukturierungsinvestitionen erfolgen. Unter Erweiterungsinvestitionen sind 
Maßnahmen zu verstehen, die das bestehende Netz nicht nur unbedeutend vergrößern. 1 

Dabei beschränkt sich die Vergrößerung nicht allein auf die physikalische Netzlänge, son-
dern umfasst auch die Maßnahmen zur Schaffung von größerem Kapazitätsvolumen bzw. 
Transportmengenvolumen. Ob e ine Erhöhung der Leitungslänge bzw. der Zubau neuer 
technischer Komponenten zu einer nicht nur unbedeutenden Vergrößerung des Netzes führt, 
bemisst sich nicht nur anhand des Verhältnisses zwischen Leitungszubau bzw. Zubau von 

1 BGH, Beschluss v. 17.12.2013, EnVR 18/12, Rz. 32; BGH, Beschluss v. 12.07.2016, EnVR 10/15, 
Rz. 15 - juris. 



Anlagen und dem Altbestand, sondern muss unter Berücksichtigung der Bedeutung des Zu-
baus für die Transportfunktion des Netzes beantwortet werden. Die Erhöhung der Leitungs-
länge bzw. der Zubau technischer Komponenten stellt danach nur dann eine Erweiterungsin-
vestition i.S.d. § 23 Abs. 1 S. 1 ARegV dar, wenn damit ein Zubau an der dem Transport 
dienenden und dafür wesentlichen Netzinfrastruktur verbunden ist, der sich auf die Trans-
portfunktion des Netzes auswirkt und diese erhöht oder verbessert.2 Die Antragstellerin hat 
hinreichend nachgewiesen, dass es sich bei der dem Antrag zu Grunde liegenden Investiti -
onsmaßnahme um eine Erweiterungsinvestition handelt, da die Transportkapazität im Netz: 
der Antragstellerin durch neue Infrastruktur erhöht wird. 

II. Genehmigungsfähigkeit nach § 23 Abs. 1 S. 1 ARegV 

Gemäß§ 23 Abs. 1 S. 1 ARegV genehmigt die Bundesnetzagentur Investitionsmaßnahmen 
für Erweiterungs- und Umstrukturierungsinvestitionen in die Übertragungs- und Fernleitung1s-
netze, soweit diese Investitionen zur Stabilität des Gesamtsystems, für die Einbindung in das 
nationale oder internationale Verbundnetz oder für einen bedarfsgerechten Ausbau des 
Energieversorgungsnetzes nach § 11 EnWG notwendig sind. Eines der in § 23 Abs. 1 S. 2 
Nr. 1 bis 9 ARegV genannten Regelbeispiele ist im vorliegenden Fall nicht einschlägig. 

Die Notwendigkeit der Investitionsmaßnahme für einen bedarfsgerechten Ausbau des Ener-
gieversorgungsnetzes erg ibt sich bereits aus der Bestätigung des Netzentwicklungsplans 
Gas 2020-2030 vom 19.03.2021 (Az.: 8615-NEP Gas 2020 - 2030) durch die Bundesnetza1-
gentur. Denn das vorliegende Projekt ist unter den Bezeichnungen NEP-1O: 602-02, 603-01 
und 604-01 vollumfänglich von dieser Bestätigung umfasst. 

III. Ersatzanteil 

Die vorliegende Investitionsmaßnahme enthält nach derzeitigem Planungsstand einen Er-
satzantei l in Höhe von 33,57 Prozent. Da sich bis zur Inbetriebnahme der einzelnen Anla-
gengüter der Investitionsmaßnahme noch Änderungen ergeben können , die zu Anpassun-
gen dieses Ersatzanteils führen, ist der Wert derzeit noch anpassbar und wird erst in der 
sog. ex-post-Abrechnung fixiert. 

Für die vorliegende Investitionsmaßnahme ist der Anwendungsbereich von § 23 Abs. 2b 
ARegV eröffnet. Die gegenständliche Genehmigung wurde mit Schreiben vom 29.03.2019 
und somit nach dem 17.09.2016 beantragt. 

Dementsprechend wird der projektspezifische Ersatzanteil aus dem Verhä ltnis der Tages-
neuwerte der ersetzten Anlagen bzw. Anlagenbestandtei len zur Summe der Anschaffungs-• 
und Herstellungskosten der gesamten Anlagen der Investitionsmaßnahme ermittelt. Hierbe,i 
ist auf die erstmalige Aktivierung der zu ersetzenden An lagengüter und auf den Zeitpunkt der 
erstmaligen Aktivierung der neuen Anlagengüter als Fertigan lagen abzustellen. Der Tages-· 
neuwert der ersetzten Anlagen bzw. Anlagenbestandteile wird dabei entsprechend § 6 Ab-
satz 3 der GasNEV ermittelt. Mithin erfolgt die Umrechnung der historischen Anschaffungs--
und Herstellungskosten auf Tagesneuwerte unter Verwendung von Indexreihen des Statisti-
schen Bundesamtes nach Maßgabe des § 6a GasNEV. Bei der Ermittlung der Tagesneuw1er-
te der zu ersetzenden vorhandenen Komponenten sind die ursprünglichen Anschaffungs-
und Herstellungskosten auf den Zeitpunkt der erstmaligen Aktivierung der neuen Anlageng ü-
ter als Fertiganlagen zu indizieren. 

2 OLG Düsseldorf, Beschluss v. 30.09.2020, Vl-3 Kart 706/19 [V]. 
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Vorliegend hat die Antragstellerin der Beschlusskammer gemäß§ 23 Abs. 2b Satz 4 ARegV 
Informationen, die für die Ermittlung des projektspezifischen Ersatzanteils notwendig sind, 
vorgelegt. 

Insbesondere hat sie An lagen bzw. Anlagenbestandteile. welche bestehende Anlagen bzw. 
Anlagenbestandteile ersetzen sollen. in Form eines Mengengerüsts dargestellt. 

Auch hat sie Angaben sowohl zu den betreffenden historischen Anschaffungs- und Herstel-
lungskosten als auch zu den entsprechenden Tagesneuwerten gemacht. 

Die Beschlusskammer hat die Angaben der Antragstellerin - ungeprüft - entgegengenom-
men. Unter Berücksichtigung des aktuellen Planungsstandes für die vorliegende Investiti-
onsmaßnahme wäre ein projektspezifischer Plan-Ersatzanteil in Höhe von 33,57 Prozent 
anzunehmen. 

Dieser Wert und die von der Antragstellerin zugrunde gelegten Eingangsdaten werden je-
doch erst im Rahmen der sog. ex post-Abrechnung von der Beschlusskammer im Deta il ge-
prüft und abschließend fixiert. 

Eine Entscheidung über die Höhe des Ersatzanteils erfolgt im Rahmen dieses Beschlusses 
nicht, da die vorliegende Entscheidung gemäß § 23 ARegV in der ab dem 22.03.20 12 gel-
tenden Fassung nur die Genehmigung der Investitionsmaßnahme dem Grunde nach umfasst 
und nicht mehr - wie noch gemäß § 23 ARegV in der bis zum 22.03.2012 geltenden Fas-
sung - auch die Höhe der Kapital- und Betriebskosten. 

Im Rahmen der Genehmigung der Investitionsmaßnahme erfolgt deshalb keine abschlie-
ßende Festlegung des projektspezifischen Ersatzanteils. Dieser wird erst im Rahmen der 
nachträglich stattfindenden Überprüfung der Kapita l- und Betriebskosten der Investitions-
maßnahme festgelegt. In der vorliegenden Genehmigung wird der projektspezifische Ersatz-
anteil, welcher der ex post-Prüfung als Ausgangspunkt dient, daher nur informatorisch mitgie-
teilt. Er entfaltet rechtlich keine Bindungswirkung. 

C. Genehmigungsdauer 

Die Genehmigung der vorl iegenden Investitionsmaßnahme gilt ausschließlich für den be-
nannten Einzelfall und ist auf den Zeitraum bis zum 31.12.2022 beschränkt. Soweit die An-
tragstellerin einen über den 31 .12.2022 hinausgehenden Genehmigungszeitraum beantragt 
hat, ist der Antrag abzulehnen. 

Gemäß§ 23 Abs. 1 S. 4 ARegV sind Genehmigungen für Investitionsmaßnahmen jeweils t)is 
zum Ende derjenigen Regu lierungsperiode zu befristen, in der ein Antrag gestellt worden ist. 
Wird ein Antrag erst nach dem Basisjahr, welches nach § 6 Abs. 1 S. 4 ARegV für die fol-
gende Regulierungsperiode zugrunde zu legen ist, für die folgende Regulierungsperiode 
gestellt, ist die Genehmigung gemäß§ 23 Abs. 1 S. 5 ARegV bis zum Ende dieser folgend1en 
Regulierungsperiode zu befristen. Das Basisjahr für die kommende Regulierungsperiode ist 
das Jahr 2020. Die Antragstellerin hat die Genehmigung der Investitionsmaßnahme für das 
vorliegende Projekt am 29.03.2019 beantragt. Damit ist die Genehmigung der vorliegenden 
Investitionsmaßnahme bis zum Ende der laufenden Regulierungsperiode zum 31 .12.2022 :z.µ 
befristen. 

Die Antragstellerin weist in ihrer Stellungnahme vom 16.06.2021 sinngemäß darauf hin, dass 
im Basisjahr 2020 noch keinerlei Aktivierungen von Anlagengütern stattgefunden haben und 
beantragt daher eine Befristung der Genehmigungsdauer bis zum 31.12.2027. Die Be-
schlusskammer weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass gemäß § 23 
Abs. 1 S. 4 ARegV die Genehmigungen für Investitionsmaßnahmen jeweils bis zum Ende 
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derjenigen Regulierungsperiode zu befristen sind, in der ein Antrag gestellt worden ist. Nach 
§ 23 Abs. 1 S. 5 ARegV ist nur bei Anträgen, die nach dem Basisjahr gestell t werden die 
Genehmigung bis zum Ende der folgenden Regulierungsperiode zu befristen. Der vorliegen-
de Antrag wurde jedoch vor dem Basisjahr gestellt, daher ist d ie Genehmigung bis zum 
31 .1 2.2022 zu befristen. Ein Folgeantrag, der von der Antragstellerin hilfsweise bere its ge-
stellt wurde, ist für die folgende Regulierungsperiode möglich. Über den zuletzt genannten 
Antrag wird jedoch in einem separaten Verfahren zu gegebener Zeit entschieden. 

D. Anpassung der Erl ösobergrenze 

Aufgrund der vorliegenden Investitionsmaßnahme können gemäß § 23 Abs. 1 S. 3 ARegV 
Kapital- und Betriebskosten geltend gemacht werden. Die entsprechende Anpassung der 
Erlösobergrenze nimmt die Antragstellerin gemäß§ 4 Abs. 3 Nr. 2 i.V.m. § 11 Abs. 2 S. 1 
Nr. 6, 6a ARegV vor. 

1. Umfang der Anpassung der Erlösobergrenze 

Die Antragstellerin kann ihre Erlösoberg renze um die sich aus genehmigten Investitions-
maßnahmen ergebenden Kosten und Erlöse anpassen. Insgesamt dürfen sich die Kosten, 
um die die Erlösobergrenze angepasst wird, lediglich auf die Teile der vorliegenden Investiti-
onsmaßnahme beziehen, die von der Genehmigung dem Grunde nach umfasst sind. 

Für die Berechnung der Kapital- und Betriebskosten hat die Antragstellerin gemäß§ 23 
Abs. 1 a S. 1 ARegV d ie Vorgaben der Festlegung der Bundesnetzagentur zu den Kapita l-
und Betriebskosten gemäß § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 8a ARegV zu berück­
sichtigen. 

Soweit die Bundesnetzagentur nicht gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 8a ARegV etwas Abweichendes 
festgelegt hat, können gemäß§ 23 Abs. 1 a S. 1 ARegV ab dem Zeitpunkt der vollständigen 
Inbetriebnahme der Anlagengüter der Investitionsmaßnahme oder eines Teils der Investiti-
onsmaßnahme bis zum Ende der Regu lierungsperiode, in der die Genehmigung der Investi-
tionsmaßnahme gil t, als Betriebskosten für die An lagengüter, die Gegenstand der Investiti-
onsmaßnahme sind, jährlich pauschal 0,8 Prozent der für d ie Investitionsmaßnahme ansetz-
baren Anschaffungs- und Herstellungskosten geltend gemacht werden, abzüg lich des pro-· 
jektspezifischen oder pauschal festgelegten Ersatzanteils . 

Für den Zeitraum bis zu der vollständ igen Inbetriebnahme der jeweiligen Anlagengütern 
können gemäß§ 34 Abs. 12 ARegV als Betriebskosten für die Anlagengüter, die Gegen-
stand der Investitionsmaßnahme sind, ab dem 22.03.2019 bis zu der Festlegung der Pau-
schale nach § 23 Abs. 1 a S. 2 ARegV i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 8c ARegV jährlich pauschal 0,2 
Prozent der für die Investitionsmaßnahme ansetzbaren Anschaffungs- und Herstellungskos-
ten geltend gemacht werden. 

Bei der Anpassung der Erlösobergrenze hat die Antragstellerin d ie zum Zeitpunkt der An-
passung der Erlösoberg renze aktuellen Festlegungen zu berücksichtigen, soweit diese in 
zeitlicher Hinsicht anwendbar sind. 

II . Zeitpunkt der Anpassung der Erlösobergrenze 

Der Zeitpunkt der Anpassung der Erlösobergrenze richtet sich für die vorliegende Investiti-
onsmaßnahme nach§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 6 i.V.m. § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV. Danach kann 
eine Anpassung der Erlösobergrenze unmittelbar im Jahr der Kostenentstehung stattfinden, 
so dass zunächst auf Plankos·ten abzustellen ist. 
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Da für die vorliegende Investitionsmaßnahme von einer erstmaligen Kostenwirksamkeit im 
Jahr 2020 auszugehen ist, hätte bei einer entsprechenden Genehmigung der Investitions-
maße bereits zum 01 .01.2020 eine Anpassung der Erlösoberg renze stattfinden können, da1 
der Antrag zum 29.03.2019 gestellt wurde. Eine solche Anpassung hat in der Regel nicht 
stattgefunden, da zu diesem Zeitpunkt noch keine Genehmigung der Investitionsmaßnahme 
vorlag . Der Ausg leich zwischen dem Betrag, um den die Erlösobergrenze zum 01 .01.2020 
für das vorliegende Projekt tatsächlich angepasst wurde und nach der vorliegenden Geneh-
migung hätte angepasst werden dürfen, erfolgt gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV über das Re-
gulierungskonto. Die Differenz wird auf dem Regu lierungskonto verbucht und mit dem dort 
geltenden Zinssatz verzinst. 

, 

Soweit eine Anpassung der Erlösobergrenze nicht bereits zum 01.01 .2020 oder 01.01 .202·1 
stattgefunden hat, kommt es zu einer tatsächlichen Anpassung der Erlösobergrenze erstma-
lig zum 01.01.2022. 

Eine Anpassung der Erlösobergrenze erfolgt jährlich für die Dauer der Genehmigung. 

III. Nachträgliche Korrektur der Anpassung der Erlösobergrenze 

Da es sich bei den für die Anpassung der Erlösobergrenze heranzuziehenden Kapital- und 
Betriebskosten um Planwerte handelt, ergibt sich die Notwendigkeit eines so genannten 
Plan-lst-Abgleichs zwischen den angesetzten Plankosten und den tatsäch lich in dem be-
trachteten Jahr entstandenen Ist-Kosten für die Investitionsmaßnahme. Der Ausgleich der 
sich aus der Gegenüberstellung von Plan- und Ist-Kosten eventuell ergebenden Differenz 
erfolgt gemäß§ 5 Abs. 1 S. 2 ARegV über das Regulierungskonto. Die Differenz wird auf 
dem Regulierungskonto verbucht und mit dem dort geltenden Zinssatz verzinst. Für die 
Durchführung des Plan-lst-Abgleichs sind von der Antragstellerin die Mitteilungspflichten 
nach Abschnitt E.1. einzuhalten. 

IV. Anpassung der Erlösobergrenze nach Auslaufen der Genehmigung gemäß § 23 
ARegV 

Bei der Anpassung der Erlösobergrenze im Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen ist 
auch§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 6a i.V.m. § 23 Abs. 2a ARegV zu beachten. Danach sind die in den 
letzten drei Jahren der Genehmigungsdauer der Investitionsmaßnahme entstandenen Kapi-
ta l- und Betriebskosten als Abzugsbetrag zu berücksichtigen, indem sie bis zum Ende der 
Genehmigungsdauer aufgezinst und gleichmäßig über 20 Jahre, beginnend mit dem Jahr 
nach Ablauf der Genehmigungsdauer der Investitionsmaßnahme, aufgelöst werden. Für di,9 
Verzinsung gelten die Regelungen des § 5 Abs. 2 S. 3 ARegV. Mit dieser Regelung wird 
verhindert, dass es durch den Wechsel auf die sofortige Kostenanerkennung in der Erlös­
obergrenze zu einer doppelten Berücksichtigung von Kapita l- und Betriebskosten aus lnveG-
titionsmaßnahmen kommt. Denn die in den letzten drei Jahren der Genehmigungsdauer der 
Investitionsmaßnahme entstandenen Kapital- und Betriebskosten würden ansonsten auf-
grund der neuen Regelung nach§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV sowohl im Rahmen der ge-
nehmigten Investitionsmaßnahme als auch in der Erlösobergrenze gemäß § 4 Abs. 1 ARe9V 
der folgenden Regulierungsbehörde berücksichtigt. 
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E. Nebenbestimmungen, § 23 Abs. 5 ARegV 

Die Genehmigung enthä lt Nebenbestimmungen nach § 23 Abs. 5 S. 2 ARegV. 

1. Mitteilungspfli chten, §§ 23 Abs. 5 S. 2, 28 ARegV 

Die Antragstellerin hat den ihr im Folgenden auferlegten Mitteilungspflichten nachzukommE:ln. 
Diese konkretisieren die bereits nach § 28 Nr. 6 ARegV existierenden Mitteilungspfl ichten. 
Die Erfü llung q_ieser Mitteilungspflichten ersetzt nicht die gegebenenfalls notwendige Bean•· 
tragung e iner Anderung der genehmigten Investitionsmaßnahme. 

1. Anpassung der Erlösobergrenze 

Der Antragstellerin wird auferlegt, die folgenden Angaben anhand der tatsächlichen Werte in 
einer für einen sachkundigen Dritten in nachvollziehbarer Weise mitzuteilen und zu belege1n: 

• Die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten 

o Aktivierungen als Anlagen in Bau 

o Aktivierungen als Fertiganlagen 

• Die Abzugspositionen 

o Rückstellungen 

o Öffentliche Förderungen 

· o Sonstige kostenmindernde Erlöse 

• Die Parameter 

o Aufgenommenes Fremdkapital 

o Erhaltene Baukostenzuschüsse 

o Tatsächliche Fremdkapitalzinsen 

o Gewerbesteuerhebesatz 

• Angaben zur Ermittlung des projektspezifischen Ersatzanteils 

Bei der Übermittlung d ieser Angaben hat die Antragstellerin sich an dem jeweils aktuellen 
Leitfaden der Bundesnetzagentur zu § 23 ARegV zu orientieren und den jeweils aktuell auf 
der Internetseite der Bundesnetzagentur dafür bereitgestellten Erhebungsbogen zu verweni-
den. Ohne entsprechenden Nachweis wäre es der Regulierungsbehörde nicht möglich, zu 
überprüfen, ob die bislang lediglich als Planwerte vorliegenden Angaben der Antragstellerin 
insoweit auch tatsäch lich so eingetreten sind. Die Beschlusskammer behä lt sich vor, weitem 
Anforderungen an Inhalt und Struktur der geforderten Daten vorzugeben. 

2. Änderung des Projektes 

Der Antragstellerin wird auferlegt, unmittelbar nach Kenntniserlangung e ine Änderung des 
Projektes, insbesondere Änderungen, d ie sich auf den lnbetriebnahmezeitpunkt, die wesent-
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liehe technische Gestaltung oder auf den Ersatzanteil auswirken, bei der Regulierungsbe-
hörde anzuzeigen. 

Die Befugnis, die Antragstellerin zu verpflichten, unverzüglich nach Kenntn iserlangung eine 
Änderung des Projektes anzuzeigen, ergibt sich aus§ 23 Abs. 5 S. 2 ARegV. Die Informati-
onsverpflichtung ist notwendig, um der Regulierungsbehörde eine sachgerechte Kontrolle 
der von der Antragstellerin vorzunehmenden Anpassung der Erlösobergrenze zu ermögli­
chen. Ohne entsprechenden Nachweis wäre es der Regulierung:sbehörde nicht möglich , zu 
überprüfen, ob die geplante Projektausführung der Antragstellerin insoweit auch tatsächlich 
so eingetreten ist. 

II. Widerrufsvorbehalt 

Die Genehmigung steht gemäß § 23 Abs. 5 S. 1 ARegV unter dem Vorbehalt des Widerrufs 
für den Fall, dass die Investition nicht der Genehmigung entsprechend durchgeführt wird. 
Davon umfasst sind nicht nur die Nichtdurchführung der Investition als solcher. sondern auch 
von der Genehmigung abweichende Ausführungen. 

F. Kosten 

Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach § 91 EnWG. 
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Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Beschwerde erho-
ben werden. Die Beschwerde ist bei der Bundesnetzagentur (Hausanschrift: Tulpenfeld 4, 
53113 Bonn) einzureichen. Es genügt. wenn die Beschwerde innerhalb der Frist bei dem 
Oberlandesgericht Düsseldorf (Hausanschrift: Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf) eingeht. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt einen 
Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag von dem oder 
der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die Beschwerdebegründung 
muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und seine Abänderung oder Auf-
hebung beantragt wird , und die Angabe der Tatsachen und Beweismittel, auf die sich die 
Beschwerde stützt, enthalten. Die Beschwerdeschrift und die Beschwerdebegründung müs-
sen durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung(§ 76 Abs. 1 EnWG). 

Vorsitzender Beisitzer Beisitzer 




